
 

 Gemeindeschützen  Schübelbach 
 

 
    

    

                        Reglement Jahresmeisterschaft 2025  

 

Die Gemeindeschützen Schübelbach führen eine Jahresmeisterschaft für Aktivschützen durch. 

Es wird eine Jahresmeisterschaft in den Kat. Sport und in der Kat. Ordonanz durchgeführt. 

Das Programm und die Endschädigungen werden jeweils an der Generalversammlung beschlossen 
und genehmigt. 

Meisterschaft Sport  

Waffen: Sportwaffen = Stutzer / Standartgewehr usw. 

Meisterschaft Ordonanz 

Waffen: Ordonanzwaffen= Karabiner / Stgw 90 / Stgw 57 / JG 11  

Programm: 

Die Jahresmeisterschaft umfasst maximal 17 Schiessanlässe. Diese werden jeweils an der General-
versammlung bestimmt. 

Streichresultate: 

Zwei Resultate 10 Schuss.                                                                                                                      
Als Streichresultat gelten: Schlechtes Resultat, oder ein nicht besuchter Anlass. Heimprogramme 
(Kantonalstich / SSM / MM usw.) gelten nicht als Streichresultate!  

Rangierung: Bei Punktgleichheit entscheidet das bessere Einzelresultat (ohne Heimprogramm) der 10 
Schuss Programme. 

Sommermeister: 

Die in der Jahreswertung bis zur Sommerpause führenden Schützen werden Sommermeister. Das 
Obligatorische zählt nicht zur Sommermeisterschaft, da es auch noch im August geschossen werden 
kann. Ebenso gibt es für die Sommermeisterschaft keine Streichresultate. 

Kosten: 

Die Teilnahme an der Jahresmeisterschaft kostet Fr.15.00. Für die Jungschützen und JJ Schützen 
wird kein Doppel erhoben. 

Auszeichnung: Jeder rangierte Teilnehmer erhält eine Auszeichnung nach seinem Rang. 

 Kategorie Ordonanz   Kategorie Sport:  

 1. Rang KK Fr.   80.00  1. Rang KK Fr. 80.00 

 2. Rang KK Fr.   50.00  2. Rang KK Fr. 50.00 

 3. Rang KK Fr.   40.00  3. Rang KK Fr. 40.00  

 4. Rang KK Fr.   30.00  4. Rang KK Fr. 30.00 

 5. Rang KK Fr.   30.00 

 6. Rang KK Fr.   30.00 

  

Alle anderen Schützen die das Programm zu Ende schiessen, erhalten eine KK von Fr. 15.00 

 

Dieses Reglement wurde genehmigt an der GV vom 14. Februar 2025. 


